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Sehr geehrter Herr Patt, 
 
 
wir bitten Sie, in der nächsten Sitzung des Ältestenrates einen Vorschlag für die Vereinbarung 
eines Ehrenkodexes für Mandatsträger vorzulegen. 

Der Text des in der Stadt Neuss bereits im Oktober 2005 beschlossenen und unseres Erachtens 
vollkommen ausreichenden Ehrenkodexes lautet: 

 
1. Mandatsträger dürfen Geld, ungemessene, über sozialübliche Aufmerksamkeit hinausgehende 

Sachleistungen oder sonstige unangemessene geldwerte Leistungen und/oder – auch immateriel-
le – Vorteile, die ihnen aufgrund ihrer Mandatstätigkeit für sich oder Dritte (z.B. Stadt, Angehöri-
ge) angeboten werden, nicht annehmen. 

2. In beruflichen und geschäftlichen Angelegenheiten sind Hinweise auf die Mandatstätigkeit mit 
dem Ziel, Vorteile im wirtschaftlichen Wettbewerb oder der Preisbindung von Waren und Dienst-
leistungen zu erlangen, unzulässig. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Erhard Demmer 
Fraktionsvorsitzender 
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Neuss, 23. Januar 2009 
Erhard Demmer / Renate Dorner-Müller 
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